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 03.03.2007 Nr. 03/2007 13. Jahrgang

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal
Der Geltungsbereich umfaßt die Mitgliedsgemeinden:

Gemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a.B., Gutendorf, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen,
Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a.B., Troistedt, Utzberg

Amtlicher Teil
Verwaltungsgemeinschaft Grammetal * Schloßgasse 19 *  99428 Isseroda Tel. 03643/83110 * Fax 03643/831121

Internet: http://www.vg-grammetal.de • E-mail: vg-grammetal@t-online.de
(Hinweis: Die genannte E-mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und Verschlüsselung)

Schiedsstelle der VG Grammetal
Herr Metzner
Kontakt über: Tel.-Nr. 036209/43610
⇒ Sprechzeit: nach tel. Vereinbarung

SPRECHZEITEN

Objekt Schloßgasse 19

Hauptamt Tel. 03643 / 8311-0 
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

Ordnungsamt Tel. 03643 / 8311-17
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

Einwohnermeldeamt Tel. 03643 / 8311-10
Mo 13.00 -16.00 Uhr
Di 09.00 -12.00 Uhr und  13.00 -16.00 Uhr
Do 09.00 -12.00 Uhr und  13.00 -18.00 Uhr
Fr 08.00 -10.00 Uhr

Standesamt Tel. 03643 / 8311-14
Mo  08.00 -12.00 Uhr Di 08.00 -12.00 Uhr
Do 13.00 -17.30 Uhr Fr 08.00 -10.00 Uhr

Objekt Schloßgasse 22 (Fax: 03643/831151)

Bauamt Tel. 03643 / 8311-50

Finanzen Tel. 03643 / 8311-70
Do 09.00 -12.00 Uhr 13.00 -18.00 Uhr o. nach Vereinb.

Wichtige Rufnummern
Allgemeiner Notruf:   112
Polizeiinspektion Weimar   03643/8820
Rettungsleitstelle    03644/562121
Ärztl. Notdienst Weimarer Land  036459/50

Abwasser
Abwasserverband Vieselbach   036203/72533
bei  einer Havarie    0170/5736665
(Hopfgarten, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Utzberg)
Abwasserbetrieb Weimar   03643/7497-0
(Isseroda, Nohra)

Wasser
Wasserversorgungszweckverband Weimar  03643/903436
(Hopfgarten, Niederzimmern, Daasdorf a.B., Ottstedt a.B., Bechstedtstraß, 
Gutendorf, Isseroda, Nohra, Troistedt, Utzberg)
Stadtwerke Erfurt    0361/51113 o. 220160
(Mönchenholzhausen)
Gasversorgung Thüringen, Bst. Bad Berka 036458/5750 

Energie
Kundenzentrum Blankenhain   036459/48-0
Für alle Gemeinden der VG

Schornsteinfeger - Zuständigkeit ab 01.01.2006
BSFM Matthias Ludwig    Tel. 03643/908670, 
Fax 03643/908669, Handy 0160/96848126
zuständig für: Mönchenholzhausen, Sohnstedt, Niederzimmern,  
Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra
BSFM Dieter Ludwig   Tel. 03643/427445, 
Fax 03643/427446
zuständig für: Obernissa, Hayn, Eichelborn, Hopfgarten 
BSFM Frank-Michael Böhme   Tel. 03643/421132, 
Fax 03643/403846, Handy 0170/2752699
zuständig für: Utzberg, Ottstedt a.B., Daasdorf a.B., Gewerbegebiet UNO, 
Ulla, Obergrunstedt, Troistedt, Gutendorf

Impressum:
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Isseroda, Tel. 03643/8311-0 / Fax 03643/831121
Druck: Hahndruck, Georgstr.7, 99448 Kranichfeld, Tel. 036450/42315, e-mail: hahndruck-kranichfeld@t-online.de
Vertrieb: TDM, Thüringer Direktmarketing GmbH & Co.KG, Gottstedter Landstr. 6, 99092 Erfurt-Bindersleben, 
Tel. 0361/2275430 / Fax 5634
Verantwortlich für den Inhalt:
- für den amtlichen/nichtamtlichen Teil: Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal sowie die Bürgermeister  

für den jeweiligen Gemeindeteil
- für den öffentlichen Teil (Vereinsnachrichten . . ., Anzeigenteil): Hauptamtsleiter der VG Grammetal
Erscheinungsweise: jeden 2. Samstag im Monat sowie nach Bedarf 
Bezugsbedingungen: 
Einzelbestellung: 0,50 ‡ zzgl. Porto; Bestellungen sind zu richten an:  VG Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Isseroda
Darüber hinaus erfolgt eine kostenlose Verteilung an alle erreichbaren Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Grammetal. Diese ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen ganz oder teilweise unterbleiben. Auf die 
kostenlose Verteilung besteht damit kein Rechtsanspruch. 

KOB Herr Friedmann  Tel. 03643/772148
Do 15.00 -17.00 Uhr   sowie nach Vereinbarung

Redaktionsschluß: 27.02.2007

Die Ausgabe Nr. 04/2007 
erscheint am 10.03.2007
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Anordnung über die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Mönchenholzhausen vom 
20.02.2007

Auf Grund des § 26 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes vom 16. August 1993 (GVBl. S. 530) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. November 2004 (GVBl. S. 853, 858) i.V.m. § 28 Abs. 3 Satz 2 und § 130 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2005 
(GVBl. S. 446, 445), ordnet das Landratsamt Weimarer Land an:

Die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Mönchenholzhausen findet am 06. Mai 2007 statt.

Als Termin für eine ggf. erforderliche Stichwahl wird der 20. Mai 2007 bestimmt.

Apolda, den 20.02.2007

im Auftrag
gez. Hellner
Amtsleiter 
Kommunalaufsicht

Amtlicher Teil

Gemeinde Mönchenholzhausen mit den Ortsteilen Hayn, Eichelborn, Obernissa, Sohnstedt
99198 Mönchenholzhausen * Erfurter Str. 18 * Tel. 036203/50243

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 15.00 - 18.00 Uhr

Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
zur Wahl des Bürgermeisters am 06.05.2007

1. In der Gemeinde Mönchenholzhausen wird am 06.05.2007 ein 
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. 
Für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters sind Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche (§§ 1 Abs. 2, 24 Abs. 
2 Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG -, § 1 Thüringer 
Kommunalwahlordnung - ThürKWO).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland und Zypern.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im 
Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. 
Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen 
Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder 

Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zulassung 
zur Wahl gegenüber dem Gemeindewahlleiter eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staats-
sicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten 
dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 
erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherh
eitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die 
Eignung für eine Berufung in das Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem 
Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen müssen 
die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind.
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In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter 
zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch 
der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner 
des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt,  verbindliche Erklärungen  zum Wahlvorschlag abzu- 
geben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Gemeindewahlleiter abberufen 
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des 

Bewerbers
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als 
Anlagen beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er der 
Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die Erklärung 
des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal soviel Wahlberechtigten 
tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind  (insgesamt 
60 Unterschriften).
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlagen 
beizufügen:
Die Erklärungen des Einzelbewerbers nach dem Muster der 
Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist sowie die 
Erklärung nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von 
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung 
erfolgt ist. Der Gemeindewahlleiter ist zur Abnahme einer solchen 
Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Landtag, im Kreistag oder im 
Gemeinderat vertreten sind müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 48 Unterschriften).

3.1 Die Wahlberechtigten haben sich dazu persönlich nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Gemeindewahlleiter 
bei der Verwaltungsgemeinschaft  bis zum 02.04.2007 ausgelegten 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Gemeindewahlleiter mit 
dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 
Isseroda (Zimmer 6 bzw. 12)
 Mo 09.00 - 16.00 Uhr
 Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
 Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
 Fr 08.00 - 12.00 Uhr    
 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen 
Zustands verhindert sind, Unterstützungsunterschriften bei 
der Verwaltungsgemeinschaft zu leisten, können auf Antrag 
Unterstützungsunterschriften auch vor einem Beauftragten der 
Verwaltungsgemeinschaft leisten. Unterstützungsunterschriften 
dürfen nicht vom Bewerber des Wahlvorschlags geleistet werden. 
Ein Wahlberechtigter darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen oder durch Leistung einer Unterstützungsunterschri
ft unterstützen; hat ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge 
für dieselbe Wahl unterzeichnet oder unterstützt, so ist seine 
Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen bzw. in allen Listen zur 
Leistung von Unterstützungsunterschriften ungültig. Geleistete 
Unterschriften können nicht zurückgezogen werden.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind nicht erforderlich, wenn 
ein Wahlvorschlag eingereicht wird, der von einer Partei oder 
Wählergruppe mit aufgestellt ist, die aufgrund eines eigenen 
Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Landtag, im Kreistag oder in dem Gemeinderat 
vertreten ist und wenn der Name dieser Partei oder Wählergruppe 
mit deren schriftlicher Zustimmung im Kennwort enthalten ist.

3.3 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 
3 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

3.4 Trägt ein Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag 
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ebenfalls vom Gemeindewahlleiter mit einer Liste zur Leistung 
der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur Thür-
KWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die unter 3.1 gemachten Ausführungen 
gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen ein-
gereicht werden. Sie müssen spätestens am 23.03.2007 bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim  Ge-
meindewahlleiter einzureichen:

Verwaltungsgemeinschaft Grammetal
Gemeindewahlleiter 
der Gemeinde Mönchenholzhausen
Schloßgasse 19
99428 Isseroda

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23.03.2007 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des 
Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche 
Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Gemeinde-
wahlleiter unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte 
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens am 02.04.2007, 18 Uhr, behoben sein. Am 03.04.2007 
tritt der Gemeindewahlausschuss zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

Mönchenholzhausen, d. 22.02.2007

gez. Rost
Gemeindewahlleiter


